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Entscheidung der Kommission über den Aufbau eines Europäischen Schadstoff-
emissionsregisters (EPER) gemäß Artikel 15 der Richtlinie 96/61/EG des Rates über 

die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) 
Vom 17. Juli 2000 (ABl. EU Nr. L 192 S. 36 ) 

 
 
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat folgende Entscheidung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
(1) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission Bericht über Emissionen aus allen Betriebseinrichtungen, 
die eine oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 96/61/EG erwähnten Tätigkeiten durchführen. 
 
(2) Dieser Bericht enthält Angaben über die in Luft und Wasser erfolgten Emissionen aller Schadstoffe, de-
ren Schwellenwerte überschritten wurden; die Schadstoffe und Schwellenwerte sind in Anhang A1 aufge-
führt. 
 
(3) Die Emissionsdaten sind für alle Betriebseinrichtungen in dem Format gemäß Anhang A2 zu melden; 
dabei sind alle in Anhang I der Richtlinie 96/61/EG erwähnten Tätigkeiten mit den entsprechenden Quellen-
kategorien und den NOSE-P-Kodes gemäß Anhang A3 anzugeben. 
 
(4) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission einen zusammenfassenden Bericht vor, dem die gemeldeten 
nationalen Gesamtemissionen für die einzelnen Quellenkategorien mit Angabe der Haupttätigkeit gemäß 
Anhang I und der entsprechende NOSE-P-Kode gemäß Anhang A3 zu entnehmen sind. 
 
 

Artikel 2  
 
(1) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle drei Jahre Bericht. 
 
(2) Der erste Bericht der Mitgliedstaaten ist der Kommission im Juni 2003 vorzulegen; er soll Angaben über 
Emissionen im Jahr 2001 enthalten (bzw. wahlweise 2000 oder 2002, falls für 2001 keine Daten verfügbar 
sind). 
 
(3) Der zweite Bericht der Mitgliedstaaten mit Daten über die Emissionen im Jahr 2004 ist der Kommission 
im Juni 2006 vorzulegen. 
 
(4) Abhängig von den Ergebnissen des zweiten Meldezyklus1) werden die Mitgliedstaaten ab dem Jahr T = 
2008 ermutigt, alljährlich im Dezember des Jahres T die Folgeberichte an die Kommission mit Emissionsda-
ten des Jahres T – 1 vorzulegen. 
 
 

Artikel 3 
 
(1) Die Kommission fördert vorbereitende nationale Workshops die von den Mitgliedstaaten veranstaltet 
werden, und erstellt bis zum Dezember 2000 unter Mitwirkung von Vertretern der Industrie und in Abstim-
mung mit dem in Artikel 19 der Richtlinie 96/61/EG genannten Ausschuss einen „Leitfaden für die Umset-
                                            
1) ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26. 
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zung des EPER “. 
 
(2) Der „Leitfaden für die Umsetzung des EPER“ behandelt Einzelheiten der Berichtsformate und erforderli-
chen Angaben, u.a. die Auslegung von Definitionen, Datenqualität und Datenmanagement, Hinweise auf 
Methoden der Emissionsabschätzung und tätigkeitsspezifische Teillisten von Schadstoffen für die in Anhang 
A3 aufgeführten Quellenkategorien. 
 
(3) Nach jedem Meldezyklus veröffentlicht die Kommission die Ergebnisse der Meldungen der Mitgliedstaa-
ten und überprüft das Meldeverfahren innerhalb von sechs Monaten ab den in Artikel 2 genannten Vorlage-
terminen. 
 
 

Artikel 4 
 
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln alle Angaben auf elektronischem Weg. 
 
(2) Die Kommission veröffentlicht in Verbindung mit der Europäischen Umweltagentur diese Angaben im 
Internet. 
 
(3 )Die in Zusammenhang mit den Emissionsberichten verwendeten Begriffe sind in Anhang A4 definiert. 
 
 

Artikel 5 
 
Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet. 
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